
 

ABWÄGUNGSTABELLE  

Bearbeitungsstand: 17.07.2017   

 

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

 

Öffentlichen Auslegung vom 07.08.2015 bis 07.09.2015 

(gem. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 2 BauGB) 

 

und der 

 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom Schreiben vom 30.07.2015 bis 07.09.2015      

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

 

 

BEBAUUNGSPLAN „GEWERBEGEBIET GAISACH SÜD“,  

Entwurf vom: 28.07.2015 

 

 

der Stadt Künzelsau 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

 

Nr. Angeschrieben wurden Antwort 

1 Landratsamt Hohenlohekreis Amt für Umweltschutz 

 

X 

2 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

 

 

 

X 

3 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

 

 

 

4 Regionalverband Heilbronn-Franken  

 

X 

5 Polizeipräsidium Heilbronn Führungs- und Einsatzstab - Außenstelle Sachbereich Verkehr - 

 

 

 

X 

6 Freiwillige Feuerwehr 

 

 

7 Kreisbrandmeister 

 

 

8 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 

 

9 EnBW Energie Baden-Württember AG Regionalzentrum Neckar-Franken 

 

 

 

10a Netze BW GmbH Gas-Techn. Betriebsführung HVG Abteilung Gas 

 

 

 

 

 

X 

10b Netze BW GmbH Abteilung Strom 

 

 

X 

10c Netze BW  X 

11 Transnet BW GmbH 

 

X 

12 Unitymedia Kabel BW 

 

X 

13 Stadtwerk Tauberfranken 

 

 

14 Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg 

 

 

X 

15 Handwerkskammer Heilbronn 

 

X 

16 Industrie- und Handelskammer Heilbronn 

 

 

X 

17 Gemeinde Kupferzell Bürgermeisteramt 

 

 

 

18 Stadt Waldenburg Stadtverwaltung 

 

 

X 

19 Stadt Niedernhall Stadtverwaltung  

 

 

 

20 Stadt Ingelfingen Bürgermeisteramt 

 

 

 

21 Stadt Neuenstein Bürgermeisteramt 

 

 

 

 

Folgende anerkannte Naturschutzverbände wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung angeschrieben: 

Ö 1 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. Arbeitskreis Hohenlohe Frau Brigitte Vogel 

 

 

 

x 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine weiteren Stellungnahmen eingegangen. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.1 Einzelhandelsbetriebe 

Die entsprechende Definition von Ladeneinzelhandel wurde in den 

Textteil als Klarstellung übernommen. Demzufolge ist fast aller 

Einzelhandel ausgeschlossen, außer Tankstellen, Einzelhandel auf 

Märkten, Internethandel sowie der Handel mit Kraftfahrzeugen und 

Großhandel. Eine Agglomeration von Einzelhandel und damit 

verbundene negative Auswirkungen auf die raumorderischen Ziele  

können daher gänzlich ausgeschlossen werden. Die Bedenken 

können zurückgestellt werden. 

Zu 1.2 Planabgrenzung 

Stellungnahme zum Vorentwurf sowie Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung sind nachfolgend angefügt. 

 

Zu 2. Immissionsschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

Redaktionelle 

Ergänzung des 

Textteils  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Begründung wurde redaktionell angepasst. 

 

 

 

 

 

Die Abstimmung mit dem Flurbereinigungsamt erfolgt. 

Entsprechende Abgrenzungen wurden übermittelt. 

Das neue Kataster mit den neuen Flurstücken wurde zum 

Satzungsbeschluss in den Bebauungsplan übernommen.  

 

Die Annahme, dass die Grenze des Bebauungsplans auf der 

vermessenen Grenze des Straßenflurstücks B 19 verläuft, kann 

bestätigt werden. Entlang der Waldenburger Straße bilden die 

Flurstückgrenzen aus dem Kataster den Geltungsbereich. Im Bereich 

des Flurstücks 120 wurde ein Streifen von ca. 5 m nicht in den 

Geltungsbereich aufgenommen, da dieser für den Straßenausbau im 

Rahmen des Stadtbahnbaus benötigt wird. Der Streifen verbleibt 

vorerst ungenutzt in städtischem Eigentum. Das Vorgehen wurde mit 

dem Flurneuordnungsamt abgestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

Redaktionelle 

Änderung der 

Begründung  

 

 

 

 

Berücksichtigung  

Redaktionelle 

Änderung im 

zeichnerischen 

Teil 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

1 

 

Das Flurstück 638/1 ist als Fläche für Maßnahmen zum Schutz von 

Natur und Landschaft festgesetzt. Die Hinweise zum Verbleib des 

Humus auf dem Grundstück werden zur Kenntnis genommen und 

sind mit den Festsetzungen vereinbar.  

 

Zu 4. Straßenbauamt 

Hinweis der Kostentragung wird zur Kenntnis genommen.  

Die OD-Grenze kann noch nicht nachrichtlich übernommen werden, da eine 

genaue örtliche Festlegung noch nicht stattgefunden hat. Mit dem 

Straßenbauamt wurde besprochen, dass die OD-Grenze in den 

Kreuzungsbereich der Waldenburger Straße mit der Straße zum Oberhof 

verlegt wird, um die Erschließung des Baugebietes „Hofklinge“ zu sichern. 

Ein extra Antrag wird gestellt. 

Eine Zufahrt von der Waldenburger Straße in das Baugebiet „Gaisbach Süd“ 

ist jedoch nicht erforderlich, da die Grundstücke bereits ausreichend über die 

Maybachstraße erschlossen sind. Nördlich der Einmündung des 

Wirtschaftswegs ist dies durch das Zufahrtsverbot verdeutlicht. Im Bereich 

des Pflanzgebot pz4 ist textlich ebenfalls eine Zu- oder Ausfahrt auf die 

gewerblichen Flächen nicht zulässig. Im Einmündungsbereich des 

Wirtschaftsweges ist eine Zufahrt für die gewerbliche Nutzung ebenfalls nicht 

vorgesehen und auch durch die öffentliche Grünfläche zwischen 

Gewerbegebiert und Straße nicht möglich. Lediglich die Einmündung des 

landwirtschaftlichen Wirtschaftsweges ist hier zulässig. Zur Klarstellung wird 

ein Zu- und Abfahrtsverbot auf die gewerbliche Fläche aufgenommen.  

 

Die Beschränkung des Wirtschaftswegs auf landwirtschaftliche Fahrzeuge 

und die Ausbildung hinsichtlich des Querschnitts ist nicht Gegenstand des 

Bebauungsplans und wird im Rahmen der Erschließungsplanung 

berücksichtigt.  

 

Die Regelung zu den Werbeanlagen wurde zur Klarstellung in die 

Festsetzungen aufgenommen.  

 

Stellungnahme zum Vorentwurf zu Ziff. 3.4 und 3.6 sowie 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung sind nachfolgend angefügt. 

 

Der Hinweis zur Stadtbahn wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 5. Landwirtschaft und 6.  Bodenschutz 

Auf die nachfolgend angefügte Stellungnahme zum Vorentwurf sowie den 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung wird verwiesen. Des Weiteren wurde 

die Begründung unter Kap. 2.3 um die Abwägung der landwirtschaftlichen 

Belange ergänzt. Unter anderem erscheint der Eingriff in landwirtschaftliche 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

Aufnahme in 

Zeichnerischen 

Teil zur 

Klarstellung  

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Verfahrens 

 

Berücksichtigung 

Aufnahme in 

Textteil zur 

Klarstellung  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

Aufnahme in die , 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Flächen zumutbar, da er bereits langfristig durch die 

Flächennutzungsplanung und bestehende Bebauungspläne ablesbar war. 

Zum anderen müssen die landwirtschaftlichen Belange dem dringenden 

Bedarf nach gewerblicher Baufläche zurückstehen.  

Vorrangiges Ziel ist es die Oberboden soweit möglich auf dem 

Eingriffsgrundstück wieder einzubauen. Bei einem Überhang an Oberboden 

wird soweit möglich im Rahmen eines geprüften Bodenmanagement der 

Oberboden auf landwirtschaftlichen Grundstücken aufgebracht. Der Hinweis 

im Textteil wird beibehalten und ergänzt. 

Begründung zur 

Klarstellung  

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Ergänzung 

der Hinweise  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

1 

 

 

Zu 7.1 Wasserwirtschaft: 

Kenntnisnahme  

Zu 7.2 Gewässer: 

Der Gewässerrandstreifen ist gesetzlich ausreichend geregelt. Im 

Rahmen der Festsetzung der FNL 1-Fläche sind alle Anforderungen 

an die Funktionen des Gewässerrandstreifens gewährleistet.    

 

Kenntnisnahme 

 

 

Zu 7.3 Abwasser  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Zu 8. Naturschutz  

Die Anregung wird berücksichtigt. Die Auflage, einen Nachweis über 

die Planungen zu führen, wurde in die Festsetzung aufgenommen. 

Des Weiteren wird im Rahmen der Baugenehmigung und der 

Bauabnahme eine Kontrolle sichergestellt. 

 

Zu Ziff. C/ Textteil 

Die Durchführung der artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 

wird vertraglich gesichert.  

 

Zu Ziff. 2.4.2 UB 

Die Abgrenzung der bestehenden Bebauungspläne wird als 

nachrichtliche Darstellung in die Pläne des Umweltberichts mit 

aufgenommen. Eine textliche Erläuterung findet sich in Kapitel 2.1.2 

(Schutzgut Tiere und Pflanzen) Zur Klarstellung des Sachverhalts wird 

der Umweltbericht um Erläuterungen in den Kapiteln 2.1.3 (Schutzgut 

Boden) und 2.4.2 (Eingriffs-/Ausgleichsbilanz) ergänzt.  

 

 

Kenntnisnahme 

 

Keine 

Berücksichtigung  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch 

klarstellenden 

Zusatz im Textteil  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch 

Klarstellungen im 

Umweltbericht 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

1 

 

Da im bestehenden Bebauungsplan neben der zulässigen 

Überbauung auch Bepflanzungsmaßnahmen festgelegt wurden, die 

in der Bilanz zu berücksichtigen sind, ist eine Herausnahme dieser 

Flächen nicht möglich. 

 

Die externen Ausgleichsmaßnahmen sowie die Maßnahmen zum 

Schutz der Feldlerche werden noch vor Satzungsbeschluss 

vertraglich geregelt.  

 

Der Hinweis bezüglich der Zauneidechsen wird zur Kenntnis 

genommen und entsprechend berücksichtigt. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

  

Zu  

1 

Auszug der Stellungnahme des Landratsamts vom 16.06.2014 zum 

Vorentwurf – Allgemeine Plandarstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug der Stellungnahme des Landratsamts vom 16.06.2014 zum 

Vorentwurf - Straßenbauamt 

 

 

 

 

Auszug des Abwägungsvorschlags der Verwaltung zum Vorentwurf  

 

 

Zu 1.2 Planabgrenzung 

Die hier aufgeführten Bereiche wurden in den Planbereich des 

Bebauungsplanes aufgenommen, da auf diesen Flächen die 

erforderlichen Eingriffs-/ Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden 

sollen. Da der Stadt die Flächen derzeit nicht gehören, ist es 

erforderlich, diese in die Bebauungsplanabgrenzung mit 

einzubeziehen, da die Stadt nur dann ihr Vorkaufsrecht ausüben kann 

(vgl. hierzu § 24 BauGB Allgemeines Vorkaufsrecht). 

Der Bebauungsplan entspricht im Übrigen den Darstellungen der 6. 

Fortschreibung des FNP bezüglich der ausgewiesenen gewerblichen 

Baufläche. Die Plangebietsgrenze des BP (und die damit verbundene 

ha-Zahl) ist größer, da im Bebauungsplanvorentwurf auch die 

Grünflächen für den Ausgleich des Eingriffs enthalten sind 

(Erforderlichkeit siehe vorheriger Absatz). Zudem umfasst der 

Bebauungsplan nicht nur die in FNP neu dargestellten 

Gewerbeflächen, sondern auch bestehende Gewerbeflächen, die im 

FNP als Gewerbeflächenpotentiale berücksichtigt wurden und durch 

den Bebauungsplan neu geordnet werden sollen. 

 

Auszug des Abwägungsvorschlags der Verwaltung zum Vorentwurf  

 

 

Zu 3.4 Bepflanzungen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter C Hinweise in 

die Bebauungsplanunterlagen aufgenommen. 

 

 

 

Zu 3.6 Hinweise 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme   
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

Auszug der Stellungnahme des Landratsamts vom 16.06.2014 zum 

Vorentwurf – Landwirtschaft und Bodenschutz 

 

 

Auszug des Abwägungsvorschlags der Verwaltung zum Vorentwurf  

 

 

 

Zu 7. Landwirtschaft 

Zu 7.1 Landwirtschaftliche Vorrangflächen 

Bei der Nachfrage nach Gewerbeflächen ist eine Inanspruchnahme 

der LDW-Flächen unumgänglich. Die landwirtschaftlichen Belange 

werden zurückgestellt. Zur Eingriffsminderung wird der Wiedereinbau 

von Oberboden geprüft und sofern geeignete Flächen zur Verfügung 

stehen umgesetzt.  

 

 

Zu 7.2 Schonender Umgang mit Grund und Boden 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund des Scopingtermins wurde bei den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes darauf geachtet, dass die Ausnutzung der Flächen 

(Maß der baulichen Nutzung) möglichst hoch ausfällt, gleichzeitig 

jedoch die Fläche, die für Stellplätze genutzt werden darf, nur einen 

geringen Teil der Fläche belegt. Die restlichen Stellplätze sind in 

Garagenbauwerken nachzuweisen. Der hier aufgeführten Forderung 

wurde also bereits Rechnung getragen.  

 

 

Zu 7.3 Ausgleichsflächen 

Der Ausgleich ist vorgesehen in Form von 

Landschaftspflegemaßnahmen und der Sanierung von 

Trockenmauern. Der Eingriff in landwirtschaftliche Flächen wird somit 

weitestgehend reduziert.  

 

Zu 8. Bodenschutz 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen des 

Umweltberichtes und der Eingriffs/Ausgleichsberechnung 

berücksichtigt.  

Siehe hierzu auch Ausführungen zu 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise 

Berücksichtigung  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

2 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

2 

 

 

 

Die in nebenstehender Stellungnahme des Regierungspräsidiums 

aufgeführten Flächengrößen sind so nicht korrekt. Gegenüber gestellt 

wird ein Bedarf von 7,93 ha (Potentiale wurden bereits abgezogen) 

mit den als „geplanten Ausweisungen“ / Neudarstellungen 

deklinierten 25 ha. 

Großzügig auf 24 ha aufgerundet sind jedoch die Summe aus 

Neudarstellungen (brutto) und Flächenpotentiale (ohne 

Berücksichtigung des Anrechnungsfaktors, der im Rahmen des 

Flächennutzungsplanverfahrens anerkannt wurde). 

Da das Bebauungsplangebiet Gaisbach Süd mit 11,8 ha sowohl 

Potentialflächen als auch Neudarstellungen enthält, muss weiterhin 

auf die ausführliche und umfangreiche Bedarfsermittlung der 6. 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans Künzelsau / Ingelfingen – 

Gewerbe verwiesen werden. Die Anregungen des 

Regierungspräsidiums zum Flächennutzungsplanverfahren wurden 

dabei aufgenommen. Folgende Gegenüberstellung von Bedarf und 

Flächen (Potentialen und Neudarstellungen) ist das Ergebnis:  

  

Das Delta von ca. 2 ha wurde von den raumordnerischen Behörden 

akzeptiert. Der Feststellungsbeschluss des Flächennutzungsplans 

wurde am 04.11.2015 gefasst, daraufhin der Flächennutzungsplan 

vom Landratsamt genehmigt und durch Bekanntmachung am 

16.12.2016 wirksam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Die entsprechende Definition von Landeeinzelhandel wurde in den 

Textteil als Klarstellung übernommen. Demzufolge ist fast aller 

Einzelhandel ausgeschlossen, außer Tankstellen, Einzelhandel auf 

Märkten, Internethandel sowie der Handel mit Kraftfahrzeugen und 

Großhandel. Eine Agglomeration von Einzelhandel und damit 

verbundene negative Auswirkungen auf die raumorderischen Ziele  

können daher gänzlich ausgeschlossen werden. Die Bedenken 

können zurückgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

Redaktionelle 

Ergänzung des 

Textteils 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

2 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan „Gaisbach Süd“ trägt nicht neu zum Verlust von 

12 ha landwirtschaftlicher Fläche 

bei. Die Hälfte der Fläche ist 

bereits durch einen 

Bebauungsplan aus dem Jahre 

1982/1984 überplant. Neu 

überplant werden nur ca. 5,4 ha. 

Die städtebauliche Zielsetzung, 

diese Fläche langfristig für eine 

gewerbliche Nutzung zu 

verwenden und zu erweitern, ist 

bereits in den alten Planungen 

ablesbar. Die bauliche Entwicklung 

der Flächen war daher absehbar und muss in die betrieblichen 

Entwicklungsüberlegungen der landwirtschaftlichen Betriebe 

eingestellt worden sein. Er erscheint somit unzumutbar. 

 

Die landwirtschaftlichen Belange stehen der siedlungsstrukturellen 

Entwicklung entgegen. Aufgrund der hohen Arbeitsplatzverfügbarkeit 

in Gaisbach und der verkehrstechnischen Anbindung, ist der Stadtteil 

bevorzugt für die Siedlungsentwicklung der Stadt Künzelsau 

geeignet. Ausweich- oder Tauschflächen für die Landwirtschaft sind 

nicht vorhanden. Die landwirtschaftlichen Belange müssen dem 

dringenden Bedarf nach gewerblichen Bauflächen zurückstehen. 

 

 

Ein entsprechendes Kapitel zur Abwägung der landwirtschaftlichen 

Belange wurde in die Begründung eingefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung in der 

Begründung zur 

Klarstellung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

2 

 

 

 

 

 

 

Die landwirtschaftlichen Belange können nur insoweit berücksichtigt 

werden, als dass durch die Ausgleichsmaßnahmen nicht noch mehr 

landwirtschaftliche Flächen verloren gehen. Zur Eingriffsminderung 

wird der Wiedereinbau von Oberboden geprüft und sofern geeignete 

Flächen zur Verfügung stehen umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass laut Regierungspräsidium mittel- bis langfristig 

ein Ausbau der B 19 auf 3 oder sogar 4 Fahrstreifen und ein Um-

/Ausbau der Knotenpunkte erforderlich wird.  

Die Flächenbedarfe wurden im Bebauungsplan berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

2 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

4 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Für alle, der im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Gaisbach Süd“ neu 

hinzugewonnenen Gewerbeflächen liegen bereits 

Erweiterungsabsichten bestehender Betriebe vor, die die Stadt durch 

die Flächenzuteilung unterstützen und am Ort halten möchte. 

Vorwiegend handelt es sich hierbei um produzierendes Gewerbe 

unter anderem jedoch auch um den dringenden Flächenbedarf eines 

ansässigen KfZ-Handels, der sich bisher in einem Mietobjekt befindet. 

Die Anregung zum gänzlichen Ausschluss von Einzelhandel kann 

daher nicht nachgekommen werden. Die entsprechende Definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine 

Berücksichtigung  

 

Klarstellung im 

Textteil  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Landeeinzelhandel wurde in den Textteil als Klarstellung 

übernommen. Demzufolge ist fast aller Einzelhandel ausgeschlossen, 

außer Tankstellen, Einzelhandel auf Märkten, Internethandel sowie 

der Handel mit Kraftfahrzeugen und Großhandel. Eine Agglomeration 

von Einzelhandel und damit verbundene negative Auswirkungen auf 

die raumorderischen Ziele  können daher gänzlich ausgeschlossen 

werden. Die Bedenken können zurückgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Die Anregung zur Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahme pz3 

wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Baugenehmigung und 

der Bauabnahme erfolgt eine Kontrolle der Umsetzung der 

Maßnahmen. Die als V1 festgesetzten Flächen dienen der Freihaltung 

für eine mögliche Erweiterung der B 19. Aus diesem Grund wurde auf 

weitere Festsetzungen verzichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

teilweise 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

10a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregung, Standorte für zwei Umspannstationen festzulegen 

wurde geprüft. Um die Grundstückserschließung weiterhin zu 

gewähren, müssen die Versorgungsfläche im Bereich des 

Wendehammers der Maybachstraße jedoch auf die andere Seite des 

Weges verlegt werden. Dies ist nach Rücksprache mit der Netze BW 

auch möglich. Da im Bebauungsplan keine Grundstücke und damit 

auch keine Grundstückszufahrten festgelegt werden, wurde jedoch 

auf eine Festlegung der Standorte verzichtet. Nebenanlagen, die der 

Versorgung des Gebiets u.a. mit Elektrizität dienen, können nach § 14 

Abs. 2 BauNVO als Ausnahme zugelassen werden, auch wenn im 

Bebauungsplan keine besonderen Flächen dafür festgesetzt sind. Die 

Festsetzung zum Pflanzzwang pz1 wurde insoweit ergänzt, dass in 

diesem Bereich Nebenanlagen, die der Versorgung dienen zulässig 

sind.  

Die Anregung wurde demnach berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung im 

Textteil zur 

Klarstellung.  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

10a 

Anlage zu 10a 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

10b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leitungen liegen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche oder 

es handelt sich um bereits erstellt Hausanschlüsse. Die Hinweise zur 

Überbauung und Bepflanzung werden in den Bebauungsplan 

aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in die Hinweise 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

10b 

Anlage zu 10a 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

10c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leitungen liegen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche oder 

es handelt sich um bereits erstellt Hausanschlüsse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

10c 

Anlage zu 10c 

Blatt1  Blatt 2 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird aus der Stellungnahme vom 04.06.2014 zur Kenntnis 

genommen, dass bisher keine Versorgungsanlagen der Kabel BW 

GmbH liegen, dass jedoch ein grundsätzliches Interesse an einer 

Versorgung des Plangebietes mit Breitband besteht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Ö 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. Bedarf  

Auf die ausführliche und umfangreiche Bedarfsermittlung der 6. 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans Künzelsau / Ingelfingen – 

Gewerbe verwiesen werden. Folgende Gegenüberstellung von Bedarf 

und Flächen (Potentialen und Neudarstellungen) ist das Ergebnis:  

 

Das Delta von ca. 2 ha wurde von den raumordnerische Behörden 

akzeptiert. Der Feststellungsbeschluss des Flächennutzungsplans 

wurde am 04.11.2015 gefasst. Seit Bekanntmachung der 

Genehmigung, vom 16.12.2016, ist der  Bebauungsplan aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt.  

Die Ausführungen in der Begründung wurden zur Klarstellung 

ergänzt.  

 

Die Autohäuser gehören zu den Mittelständischen Betrieben, die 

einzeln gesehen nicht über eine ausreichende Größe verfügen, um in 

den Gewerbeparkt Hohenlohe aufgenommen zu werden. Der Bedarf 

ist demnach den Gewerbeflächen einzubeziehen.  

 

Zu 2. Verkehrssituation 

Die Leistungsfähigkeit der B 19 im Bereich des Knotenpunktes 

Gaisbach Süd mit den zusätzlichen Verkehren des Wohnbaugebietes 

„Haselhöhe“ sowie der Gewerbegebiete „Gaisbach Süd“ und 

„Hofklinge“ wurde von Seiten des Büros Karajans als ausreichend 

bewertet. Im Rahmen der Untersuchung wurde eine allgemeine 

Verkehrszunahme von 0,5 % pro Jahr einberechnet. Des Weiteren 

wurden die möglichen Fahrbewegungen der neuen Baugebiete auf 

der sicheren Seite abgeschätzt (z.B. wurde noch der Drogeriemarkt 

mit einberechnet, der nicht mehr Gegenstand des weiteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung in der 

Begründung zur 

Klarstellung  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahrens ist). Der 1. Bauabschnitt der Aufsiedlung des 

Gewerbegebietes „Gaisbach Nord“ (Großteil der Fläche) ist in der 

Zählung, die vom Büro Karajan im November 2014 durchgeführt 

wurde bereits enthalten. Großveranstaltungen / 

Sonderveranstaltungen in der im Gebiet „Gaisbach West“ geplanten 

Kongresshalle müssen separat betrachtet werden. Hier sind ggf. 

Verkehrsführungen für den Einzelfall einzurichten. Bei der Aufsiedlung 

Gaisbachs wird eine kontinuierliche Überprüfung der 

Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen durchgeführt. Die Anregung 

wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.  

 

Die Anregung das Nahverkehrskonzept zu optimieren wird im 

Rahmen der Erschließung der neuen Gebiete berücksichtigt. Des 

Weiteren wird durch die sich derzeit in Aufstellung befindenden 

Bebauungspläne die anversierte Stadtbahn eingeplant, somit ist die 

Möglichkeit zur Optimierung des Nahverkehrs gegeben.  

 

Der Ausbau der B 19 ist nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. Der hierfür notwendigen Flächenbedarfe 

wurde jedoch im vorliegenden Bebauungsplan freigehalten. Im Falle 

der Erforderlichkeit des Ausbaus wird ein gesondertes 

Planfeststellungsverfahren durchgeführt.  

 

Zu 3. Abwasserproblematik 

Die Kläranlage wird derzeit ertüchtigt. Das Baugebiet ist von den 

Volumen bereits in der GEP enthalten. 

Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Entsprechende 

Regenrückhaltebecken sind in der Planung enthalten, so dass die 

hydraulische Belastung des Gewässers entschärft wird.  
 

Zu 4. FFH-Schutz 

Gewährleistung, dass Einleitgrenzwerte und Überwachungswerte werden 

eingehalten, ist durch Generalentwässerungsplan gesichert. Eine Gefährdung 

des FFH-Gebietes ist daher nicht zu befürchten.  

 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung  und ein gewässerökologische 

Untersuchung sind daher nicht erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Verfahrens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Verfahrens  

  

 

 

 

 

Keine 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

Ö1 

 

 

 

 

Zu 5. Biotopschutz 

Das gesetzlich geschützte Gehölz wurde im Umweltbericht in seiner 

tatsächlichen Ausdehnung erfasst. Es wird jedoch vom Bebauungsplan 

ausgenommen.   

 

Zu 6. Konkrete Planung 

Da die Anwärter auf diese Gewerbeflächen bereits feststehen und ein 

dringender Erweiterungsbedarf besteht, ist eine abschnittsweise Entwicklung 

nicht absehbar.  

 

Die Streuobstbestände können nicht erhalten werden. Der notwendige 

naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Ausgleich wird geschaffen.  

 

Ein Erhalt der Bäume wurde, soweit sinnvoll umsetzbar, berücksichtigt. Für 

den Verlust der übrigen Bäume wird der notwendige naturschutzrechtliche 

und artenschutzrechtliche Ausgleich geschaffen. 

 

Die Beschränkung des Wirtschaftswegs in pz 5 hinsichtlich Größe und  

Ausbildung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Die Festsetzung des 

Bebauungsplans soll den vorhandenen Weg sichern, eine Erneuerung oder 

Veränderung des Weges ist nicht geplant. Da sich der Weg nach der 

Flurbereinigung in städtischem Eigentum befindet werden die 

artenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt.   

 

Zu FNL 1 

Der Mahdrhythmus der bestehenden Wiese erlaubt derzeit keine flächige 

Besiedelung durch den Dunklen Wiesenkopf-Ameisen-Bläuling. Für den 

Erhalt der potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art innerhalb des 

Baugebiets wird durch die Festsetzungen zur FNL 1 ausreichend Rechnung 

getragen. Eine an die Flugphasen des Wiesenkopf-Ameisenbläulings 

angepasste Mahd ist auch im Rahmen der getroffenen Festsetzungen 

grundsätzlich möglich und kann im Weiteren berücksichtigt werden.  

 

Die Entwicklung des Auwaldstreifens umfasst u.a. den bereits bestehenden 

Auwaldstreifen. Eine Ausdehnung des Auwaldstreifens nach Süden macht 

auf Grund der ansteigenden Topographie keinen Sinn. Eine Rücknahme der 

für die Gewässerökologie und das Landschaftsbild wichtigen Biotopstruktur 

erscheint ebenfalls unsinnig. Eine Hochstaudenflur mit Berücksichtigung des 

Dunklen Wiesenkopf-Ameisenbläulings ist bereits vorgesehen. Die 

vollständige Unterordnung des Biotopkomplexes an die Habitatansprüche 

einer einzigen Art erscheint jedoch naturschutzfachlich insgesamt nicht 

 

Berücksichtigung 

durch 

klarstellende 

Ergänzung im 

Umweltbericht  

 

Keine 

Berücksichtigung  

 

 

Keine 

Berücksichtigung  

 

Berücksichtigung  

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Verfahrens.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Keine 

Berücksichtigung  
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

geeignet, um sowohl naturschutzrechtliche als auch artenschutzrechtliche 

Aspekte ausreichen berücksichtigen zu können. Zudem wurde an anderer 

Stelle die Neuanlage von Streuobstbeständen gefordert. Die Forderung einer 

Beschränkung der Neupflanzungen ist daher nicht nachvollziehbar. CEF-

Maßnahmen für die Zauneidechse werden in ausreichendem Umfang und an 

geeigneter Stelle umgesetzt. 

 

Zu FNL 2 

Eine Hochstaudenflur mit Berücksichtigung des Dunklen Wiesenkopf-

Ameisenbläulings ist bereits vorgesehen. Eine Ansaht des Großen 

Wiesenkopfs wird bei der Anlage der Wiese berücksichtigt. Auf Grund der 

Topographie und der langjährigen Ackernutzung Baugebiet ist jedoch 

zumindest in den ersten Jahren mit sehr wüchsigen Beständen auf eher 

frischen Standorten zu rechnen. Die Festsetzungen sind daher so gewählt, 

dass eine extensive, an den Standort angepasste Wiesenvegetation 

entwickelt werden kann. Eine an die Flugphasen des Wiesenkopf-

Ameisenbläulings angepasste Mahd ist auch im Rahmen der getroffenen 

Festsetzungen grundsätzlich möglich. Habitatelemente für die Zauneidechse 

werden randlich an geeigneter Stelle berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise 

Berücksichtigung  
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Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

Ö1 

 

 

pz2: Bei der randlichen Einfassung des Gewerbegebietes handelt es sich um 

eine freiwachsende Hecke, die sowohl für die Einbindung des 

Gewerbegebiets in die Landschaft als auch als Kompensation für den Verlust 

von Gehölzen dient. Der Bebauungsplan sichert im Rahmen der pb1 

Teilflächen des vorhandenen Gehölzes, das im Rahmen des bestehenden 

Bebauungsplans zu Gunsten von Verkehrswegen und Siedlungsflächen 

entfallen wäre. Die Pflanzbindung wird durch den Pflanzzwang pz2 ergänzt. 

Der dringende Bedarf nach gewerblichen Bauflächen ist vorhanden. Vor 

allem für ansässige Unternehmen sollen Entwicklungsmöglichkeiten 

geschaffen werden. Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle 

Weiterentwicklung des bereits existierenden Entwicklungsschwerpunktes 

„Gaisbach“. Die Flächen sind zum Teil bereits erschlossen. Eine Reduzierung 

aufgrund ökologischer Belange muss demnach dem Bedarf nach 

Gewerbeflächen zurückstehen. 

 

Die als V1 festgesetzten Flächen dienen der Freihaltung für eine mögliche 

Erweiterung der B 19. Aus diesem Grund wurde auf weitere Festsetzungen 

verzichtet. 

 

Zu C7 Artenschutz: In den Festsetzungen sind bereits weitreichende 

Aussagen zu Pflanzqualitäten, -schemata, Artauswahl getroffen worden. 

Weiterreichende Aussagen sind auf Ebene des Bebauungsplans weder 

notwendig noch sinnvoll. 

 

Zu 7. Bilanzierung 

Es sind für die GRZ von 0,8 keine Überschreitungsmöglichkeiten vorgesehen. 

Die Bilanzierung mit einer GRZ von 0,8 spiegelt demnach die zulässige 

Obergrenze der baulichen Nutzung des Grundstücks wieder.  

 

Boden: Die Bewertung der Böden basiert auf der von der Landesanstalt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zur Verfügung gestellten Daten. 

Die Bodenwerte finden sich in Kapitel 2.4.2, Tabelle 6. 

 

Arten/Biotope Bestand: Die Plandarstellung wird korrigiert. 

 

 

Die Festsetzungen des Wege- und Gewässerplans zur FNO Gaisbach B 19 n 

werden im Bereich des Bebauungsplans aufgehoben und sind daher nicht 

weiter zu berücksichtigen. 

 

Die Bäume bzw. Hecken befinden sich außerhalb des Bebauungsplans. Da 

im Rahmen der neuen Straßenführung (Wendehammer) der Rückbau der 

bestehenden Straße westlich des Wendehammers vorgesehen ist, ist die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

Keine 

Berücksichtigung 

 

 

Keine 

Berücksichtigung 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

durch Korrektur 

im Umweltbericht 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Realisierung der Pflanzung auch weiterhin möglich.  

 

Arten/Biotope Planung: Der Fehler wird korrigiert und die Bilanz 

entsprechend angepasst. 

 

 

Die Anregung zum Verzicht auf Dachbegrünung kann nicht nachvoll-

zogen werden. Da Dachbegrünung eine sehr sinnvolle Maßnahme 

zur ökologischen und klimatischen Aufwertung sowie zur 

Verbesserung der Einbindung in das Landschaftsbild darstellt, wird 

diese beibehalten. 

 

Zu 8. Artenschutz 

Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. Die Notwendigkeit einer 

ökologischen Baubegleitung wird mit der unteren 

Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

Die Höhlenbäume wurden auf eine Besiedelung untersucht, eine 

Besiedelung konnte nicht nachgewiesen werden. Zudem wird der 

Lebensraum durch die Neuanlage von Streuobstwiesen 

wiederhergestellt. Es besteht ein dringender Bedarf nach 

gewerblichen Bauflächen. Vor allem für ansässige Unternehmen 

sollen Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden. Es handelt 

sich hierbei um eine sinnvolle Weiterentwicklung des bereits 

existierenden Entwicklungsschwerpunktes „Gaisbach“. Die Flächen 

sind zum Teil bereits erschlossen. In der Abwägung stehen die 

ökologischen Belange daher hinter dem Bedarf nach Gewerbeflächen 

zurück. 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Korrektur 

im Umweltbericht 

 

 

Keine 

Berücksichtigung  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Bebauungsplan-

verfahrens  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö1 

 

 

 

 

Höhlenbrüter und Fledermäuse 

Im Umfeld von Gaisbach Süd befinden sich ausreichend geeignete Gehölze 

auf öffentlichem Grund für die Installation von Fledermausquartieren und 

Vogelnisthilfen.  

 

Sofern möglich, wurden Baumpflanzungen per Pflanzbindung gesichert und 

randliche Gehölze aus dem Bebauungsplan ausgespart. Auf Grund der 

hohen Nachfrage besteht ein dringender Erweiterungsbedarf am 

Entwicklungsschwerpunkt Gaisbach. Eine Reduktion der überbebaubaren 

Flächen muss in der Abwägung daher hinter dem Bedarf nach 

Gewerbeflächen zurückstehen  

 

Die Gehölze wurden auf Höhlenstrukturen untersucht, jedoch keine erfasst. 

Die erfassten Arten sind bei der Wahl ihrer Brutplätze flexibel und nicht 

zwingend auf Baumhöhlen angewiesen. Die Darstellung in der Karte stellt 

zudem den zu vermutenden Mittelpunkt des Brutreviers der jeweiligen Art 

dar, nicht den Brutplatz. Das Gehölz wird im Rahmen der Pflanzbindung pb1 

erhalten und durch weitere Festsetzungen zur Gehölzpflanzung ergänzt.  

 

Die Eingrünungsmaßnahmen dienen auch der Abschirmung zur offenen 

Landschaft. Dies reduziert die Auswirkungen durch künstliche Beleuchtung 

und mögliche Auswirkungen auf die Kuhbachaue. Die Verwendung 

insektenschonender Beleuchtung ist Teil der Festsetzungen und wird zur 

Klarstellung ergänzt, dass in den randlichen Pflanzgebotsflächen keine 

Beleuchtungsanlagen und keine Beleuchtung der Flächen zulässig sind. Die 

Beleuchtung durch Reklameanlagen sind durch die Festsetzungen ebenfalls 

eingeschränkt.  

 

Durch die Extensivierung von Grünlandflächen und die Neuanlage von 

Streuobstwiesen im Bereich der Fledermausleitlinie wird der Verlust von 

potenziellen Nahrungshabitaten kompensiert. Bei der Überprüfung der 

Baumhöhlen konnte keine Besiedelung durch Fledermäuse festgestellt 

werden. Die potenziellen Quartiere werden im räumlich-funktionalen 

Zusammenhang ersetzt. Eine erhebliche negative Beeinträchtigung ist daher 

nicht gegeben. Eine konkrete Fledermauserhebung ist daher nicht 

notwendig.  

 

Die nutzbaren Höhlenstrukturen wiesen zum Zeitpunkt der Untersuchung 

keine Besiedelung durch Fledermäuse auf. Der Verlust an Höhlenstrukturen 

wird durch die Installation künstlicher Fledermausquartiere sowie der 

Neupflanzung von Obstbäumen und der Entwicklung artenreicher Wiesen im 

Bereich der Kuhbachaue ersetzt. Somit kommt es zu keiner erheblichen 

Veränderung. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Keine 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch klarstellende 

Ergänzung in den 

textlichen 

Festsetzungen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Feldlerche 

Die CEF-Maßnahmen für die Feldlerche werden durch einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag gesichert.  

 

Tagfalter 

Mit den Festsetzungen zu FNL1 und FNL2 werden die 

artenschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Anforderungen im 

Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans in ausgewogenem Maße 

und untereinander abgestimmt berücksichtigt. Die Anforderungen 

des Dunklen Wiesenkopf-Ameisenbläulings sind dabei in 

ausreichendem Umfang beachtet worden, um die derzeitigen 

Lebensraumpotenziale zu sichern und auszubauen. 

 

Zauneidechse 

Da die Anwärter auf diese Gewerbeflächen bereits feststehen und ein 

dringender Erweiterungsbedarf besteht, ist eine Herausnahme der 

Fläche nicht sinnvoll. Die Lebensstätte der Zauneidechse wird durch 

CEF-Maßnahmen gesichert. Diese werden mit einem ausreichenden 

Zeitvorlauf realisiert. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Keine 

Berücksichtigung  

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Zu 

Ö1 

 

 

 

 

9. externer Ausgleich 

Die externen Ausgleichsmaßnahmen sowie die artenschutzrechtlich 

notwendigen Maßnahmen zum werden noch vor Satzungsbeschluss 

durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gesichert.  

 

Die Neupflanzung von Streuobstbeständen und die Entwicklung von 

Wiesenkopfwiesen werden bereits im Rahmen des Bebauungsplans 

berücksichtigt.  

 

Kenntnisnahme 

 

Mit der Umsetzung von Maßnahmen wurde bereits im Rahmen des 

Ökokontos der Stadt Künzelsau begonnen. 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagen sind im Folgenden abgebildet. 

 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

Berücksichtigung  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung  
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Zu 

Ö1 

 

Anlagen der Stellungnahme LNV vom 09.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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